Vergaberecht für Architekten ist nur zu einem geringen Teil die VOF. In der Praxis von immenser Bedeutung sind die vergaberechtlichen Regelungen, die Architekten im Rahmen ihrer vertraglich übernommenen Leistungen – insbesondere in den Leistungsphasen 6 und 7 des § 15 HOAI – immer häufiger zu beachten haben. Die Bedeutung hat sich nochmals erhöht, nachdem ‚de facto’ auch unterhalb der Schwellenwerte nunmehr ein Rechtsschutz für die teilnehmenden Bieter besteht.

 

Oft ist es für die Beteiligten nicht ersichtlich, dass sie für bestimmte Ausschreibungen das Vergaberecht zu beachten haben.

 

Ziel des Seminars ist es, den mit Ausschreibung befassten Architekten einen Überblick über das Vergaberecht – insbesondere die Vorschriften der VOB/A – zu geben und die aktuelle Rechtslage aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk ist auf die Frage gerichtet, ob es sich um einen öffentlichen Auftraggeber bzw. Auftrag handelt; nur wenn beides verneint wird, kommt eine Ausschreibung ohne Beachtung des Vergaberechts in Betracht.

 

 

Seminarinhalte
· Aufbau des Vergaberechts: Struktur der VOB/A, VgV,  Vergabenachprüfung GWB

· Anwendungsbereich: öffentlicher Auftraggeber, haushaltsrechtliche und/oder vergaberechtliche Pflicht zur Ausschreibung öffentlicher Auftraggeber, öffentlicher Auftrag, Schwellenwerte/Wertgrenzenerlass

· Vergabeverfahren: Wahl der Verfahrensart (VOB/A, EU-weite Ausschreibung, nationale Ausschreibung), Verfahrensgrundsätze (Diskriminierungsverbot, Wettbewerbsgrundsatz, Verhandlungsverbot), Verfahrensablauf (Vergabebekanntmachung, Verdingungsunterlagen, Abgabetermin/Angebotsfrist, Angebotswertung, Auswahlentscheidung, Vorabinformation, Zuschlagserteilung), Besonderheiten (In-House-Vergabe, de facto-Vergabe, Verlängerung bestehender Verträge)

· Rechtsschutz: Vergabenachprüfungsverfahren, Rechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte, Schadensersatzansprüche

 

 

Kammermitglieder der Architektenkammer Niedersachsen, die die Voraussetzung für eine Beitragsermäßigung gemäß § 6 Abs. 2 der Beitragsordnung erfüllen oder die zum Anmeldezeitpunkt arbeitslos gemeldet sind, können auf schriftlichen Antrag einen Zuschuss in Höhe von 50 % der Gebühren erhalten (solange Haushaltsmittel vorhanden).

Die Voraussetzungen der Bezuschussung sind durch geeignete Nachweise zu belegen.

 

Für Absolventen beträgt die Teilnehmergebühr 115,00 €.

 

Dieses Seminar kann auch im AKAD-Kompaktstudiengang „Hochschulökonom/in für Bauwirtschaft“ belegt werden (empfohlener Besuch nach AKAD-Modul WIR04).

 

Zielgruppe
Architekten, Ingenieure
